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Unselbständiger Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Philip Kucher 

Kolleginnen und Kollegen 

§ 55 GOG-NR 

betreffend Korrekturen des Datenschutz-Anpassungsgesetzes - Wissenschaft und 

Forschung 

eingebracht im Zuge der Debatte über das Bundesgesetz, mit dem das Austria 

Wirtschaftsservice-Gesetz, das Bundesgesetz über das Institute of Science and Technology­

Austria, das Bundesgesetz betreffend die Akademie der Wissenschaften in Wien, das DUK­

Gesetz 2004, das Fachhochschul-Studiengesetz, das Forschungs- und 

Technologieförderungsgesetz, das Forschungsorganisationsgesetz, das FTE­

Nationalstiftungsgesetz, das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014, das 

Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, das Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz, das OeAD­

Gesetz, das Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH-Errichtungsgesetz, das 

Pri vatuniversitätengesetz, das Studienförderungsgesetz 1992, das Tierversuchsgesetz 2012 

und das Universitätsgesetz 2002 geändert werden (Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018-

Wissenschaft: und Forschung - WFDSAG 2018) (TOP § 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und tritt 

am 25. Mai 2018 in Geltung. 

Eine im Art. 89 DSGVO geschaffene Öffnungsklausel wird dazu herangezogen (im 

Forschungsorganisationsgesetz), sämtliche Betroffenenrechte pauschal abzubedingen, eine 

gesetzliche Ermächtigung zur zeitlich unbegrenzten Speicherung von personenbezogenen 

Daten vorzusehen und Forschungsaktivitäten unabhängig vom Nachweis eines öffentlichen 

Interesses zu privilegieren. 

Die Definition von "wissenschaftlichen Einrichtungen" ist nicht genau determiniert. Dadurch 

kann auch eine Nutzung der Privilegierungen und Ausnahmen des Forschungsorganisations­

gesetzes für rein kommerzielle Tätigkeiten verwendet werden. 
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Eine unmittelbare Weiterverarbeitung personenbezogener Daten über den Ursprungszweck 

hinaus für Forschungszwecke ist zwar möglich - Art. 5 DSGVO - verlangt aber ein 

öffentliches Interesse. Auch Art. 89 DSGVO lässt datenschutzrechtliche Begünstigungen des 

Forschungs- und Wissenschaftsbereiches nur zu, wenn die Verarbeitung öffentlichen 

Interessen dient. Diese wichtige Voraussetzung greift der Entwurf nicht auf, sodass Zweifel 

an der DSGVO-Konformität besteht. 

Das unbeschränkte Zugriffsrecht auf behördliche Register (Implantat-Register, 

Gesundheitsberufe-Register, Studierenden-Verzeichnisse, ELGA, Bildungsstand-Register; 

erforderlichenfalls unter Einbeziehung von Namen) erscheint unverhältnismäßig. Es fehlen 

diesbezüglich entsprechende Rechtsschutzgarantien (z.B. eine Genehmigung durch die 

Datenschutzbehörde ). 

Die "Opt Out"-Möglichkeit wurde generell gestrichen. Damit entzieht man den Betroffenen 

die Kontrolle über ihre eigenen Daten. 

Hinsichtlich der Einbeziehung des elektronischen Gesundheitsaktes in die Register gemäß § 

38b Z 1 Datenschutz-Anpassungsgesetz - Wissenschaft und Forschung wurde bisher kein 

Einvernehmen zwischen dem Wissenschaftsminister und der Gesundheitsministerin herbei­

geführt, obwohl es sich hierbei um die sensibelsten Daten der Österreicherinnen und 

Österreicher handelt. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachfolgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird aufgefordert, das 

Datenschutz-Anpassungsgesetz - Wissenschaft und Forschung (WFDSAG 2018) nach 

folgenden Gesichtspunkten zu überarbeiten: 
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1. Sämtliche für die Forschung geöffneten Datenregister sind im Gesetz taxativ zu 

normieren. Die Register des elektronischen Gesundheitsaktes (ELGA) sind nicht zu 

öffnen, da diese in erster Linie den Patientinnen und Patienten dienen sollen. 

2. Feststellungsbescheide gemäß § 2c Abs. 2 WFDSAG 2018 sind auch durch ein 

Gutachten der Datenschutzbehörde hinsichtlich des Überwiegens eines öffentlichen 

Interesses zu begründen. 

3. Eine Pseudonymisierung von besonders sensiblen Daten ist nur in datenschutzrechtlich 

begründeten Ausnahmefallen und bei Glaubhaftmachung deren Notwendigkeit durch 

die wissenschaftliche Einrichtung zu gestatten. Im Zweifel ist eine Anonymisierung 

der Daten durchzuführen. 

4. Ein Widerspruchsrecht der Betroffenen in Form einer Opt Out-Regelung ist (wieder) in 

die gesetzliche Regelung aufzunehmen. 

5. Die Anwendung des WFDSAG 2018 ist im 2-1ahresabstand durch eine externe Stelle 

hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Konformität zu evaluieren, erstmalig bis 

31.12.2019. 
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